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Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage, 4600 Olten: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die 
39. Oltner Kabarett-Tage 2026 
  

1. Erwägungen 

Die Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage, Olten, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds 
an die 39. Oltner Kabarett-Tage, welche vom 29. April bis 09. Mai 2026 stattfinden. An verschie-
denen Spielorten bieten Kabarettistinnen und Kabarettisten aus dem In- und Ausland dem Pub-
likum ein vielfältiges Satire-Programm. Mit der Durchführung der Oltner Kabarett-Tage soll die 
grosse Tradition des Schweizer Kabaretts fortgeführt, Künstlerinnen und Künstler unterstützt 
und der Nachwuchs gefördert werden. Neben den bekannten und bewährten Grössen stehen 
auch junge, für das Publikum meist unbekannte Kabarettistinnen und Kabarettisten auf dem 
Programm. Im Jahr 2026 wird der Schwerpunkt auf das politische Kabarett gelegt. Es sind Ge-
samtkosten in der Höhe von Fr. 474'700.00 und ein Defizit von Fr. 18'300.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage, Olten, wird an die 39. Oltner Kabarett-
Tage 2026 ein Beitrag von Fr. 55'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Grössere Differenzen (grösser +/- 10%) zwischen Voranschlag und Schlussabrechnung 
sind schriftlich zu begründen. Weichen die abgerechneten Leistungen - ohne schlüssige 
Begründung - vom budgetierten Aufwand/Ertrag ab, ist die Abteilung Swisslos-Fonds 
ermächtigt, den zugesprochenen Beitrag zu kürzen. 

2.5 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Fonds (Auftrag 83582) wie folgt anzuweisen: 

2.5.1 Fr. 40'000.00 Projektbeitrag (1. Tranche), nach Erhalt einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein; 

2.5.2 Fr. 15'000.00 Defizitdeckungsgarantie (2. Tranche), unter Vorbehalt von Ziffer 2.4, nach 
Erhalt der Schlussabrechnung sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein. 
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2.6 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/015214 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport 
Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage, Cornelia Kaeser-Günther, Frohburgstrasse 5, 4600 Olten 


